
Rücknahme der Anmeldung eines Zusammenschlusses 

(Sache M.11751 — TPG / TECHEM) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(C/2025/2758)

Am 14. März 2025 ist die Anmeldung (1) eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates (2) („Fusionskontrollverordnung“) bei der Europäischen Kommission eingegangen.

Am 7. Mai 2025 unterrichtete der Anmelder die Kommission über die Rücknahme der Anmeldung.
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